
Anforderungen an die rechtfertigende Indikation
und ständige Aufsicht im Strahlenschutz am
Beispiel der Durchleuchtung

I. Einführung

Dieser Beitrag befasst sich mit Fragen zur
rechtfertigenden Indikation und zur ständi-
gen Aufsicht im Strahlenschutz, die sich im
Zusammenhang mit Durchleuchtungen
(auch fluoroskopische Untersuchungen ge-
nannt) ergeben. Das Durchleuchtungsgerät
kann dabei nicht nur ein einziges Bild vom
Inneren des Körpers anfertigen, sondern
eine ganze Serie, so dass eine Art Film ent-
steht. Daher wird bei Durchleuchtungen –
in Abgrenzung zu der konventionellen
Röntgenaufnahme – die Anwendung ioni-
sierender Strahlung mehrfach ausgelöst.
Aus dieser besonderen Durchleuchtungs-
technik ergeben sich die nachfolgenden
Fragen, die wegen der weit verbreiteten
Erstellung von Durchleuchtungsbildern in
der Radiologie und anderen Fachgebieten,
etwa zur Darstellung von Herz- oder
Schluckbewegungen oder zur Untersu-
chung von weiteren dynamischen Vorgän-
gen, eine hohe Praxisrelevanz haben.

Da die Anwendung ionisierender Strahlung
immer nur dann zulässig ist, wenn eine Per-
son mit der erforderlichen Fachkunde im
Strahlenschutz vor der Anwendung die
rechtfertigende Indikation gestellt hat (vgl.
§ 83 Abs. 3 S. 1 StrlSchG), stellt sich im Rah-
men von Durchleuchtungen einerseits die
Frage, ob die rechtfertigende Indikation bei
jedem Auslösen ionisierender Strahlung
(Einzellösung) oder einmalig vor der Unter-
suchung (Gesamtlösung) zu stellen ist. Die-
ser Frage wird in Abschnitt II. dieses Beitrags
nachgegangen. Weitere Fragen befassen
sich mit der Thematik der ständigen Aufsicht
nach § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV.

§ 145 StrlSchV regelt den zur Anwendung
ionisierender Strahlung berechtigten Perso-
nenkreis und differenziert dabei in Absatz 1
zwischen denjenigen Personen, die über die
erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz
verfügen (§ 145 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV) und
denjenigen Personen, die nicht über die er-
forderliche Fachkunde im Strahlenschutz
verfügen (§ 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV). Der-
jenige Arzt, der nicht über die erforderliche

Fachkunde im Strahlenschutz verfügt, darf
ionisierende Strahlung nur unter ständiger
Aufsicht und Verantwortung eines Arztes
mit der erforderlichen Fachkunde im Strah-
lenschutz anwenden. In Anbetracht des Be-
griffs der ständigen Aufsicht ist fraglich,
welche Voraussetzungen an die Aufsichts-
führung zu stellen sind.

In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob es ausreicht, wenn sich der auf-
sichtführende Arzt in demselben Gebäude
wie der zu beaufsichtigende Arzt aufhält
und welche Besonderheiten sich daraus er-
geben, dass die Untersuchung nicht als ein-
zelne Röntgenaufnahme, sondern durch die
Aufnahme von Durchleuchtungsbildern er-
folgt? Dieser Fragen werden unter III. be-
antwortet.

II. Die rechtfertigende
Indikation

Die rechtfertigende Indikation ist in § 83
StrlSchG und in § 119 StrlSchV geregelt. Ihr
liegt der Gedanke zugrunde, dass der behan-
delnde Arzt vor Anwendung der ionisieren-
den Strahlung eine Abwägung zwischen
dem gesundheitlichen Nutzen der einzelnen
Anwendung und den mit der Strahlenexposi-
tion verbundenen Risiken vorzunehmen hat.
Dieser Abwägungsvorgang gehört zur tägli-
chen Routine eines Radiologen.

Durchleuchtungen sind aus radiologischer
Sicht routinierte Tätigkeiten, so dass es
möglicherweise ausreicht, wenn die recht-
fertigende Indikation einmalig vor Durch-
führung der Untersuchung gestellt wird.
Denkbar ist aber auch, dass dies vor jeder
Auslösung ionisierender Strahlung während
der dynamischen Röntgenbilddarstellung
der Durchleuchtung erneut erforderlich ist.
Letzteres würde dazu führen, dass den be-
handelnden Ärzten auch eine entsprechen-
de Dokumentationspflicht für jedes einzelne
Stellen der rechtfertigenden Indikation trifft,
was mit einem erheblichen zeitlichen Mehr-
aufwand für den behandelnden Arzt verbun-
den wäre. Dies gilt insbesondere vor dem

Hintergrund der seit dem 20.05.20211 geän-
derten Fassung des § 85 Abs. 1 StrlSchG und
dem damit einhergehenden erhöhten Doku-
mentationsaufwand für die rechtfertigende
Indikation.2

Bei einer Durchleuchtung sind eine Vielzahl
von Einzeluntersuchungen erforderlich. Vor
diesem Hintergrund erscheint es im Hinblick
auf die praktische Durchführung des Stellens
der rechtfertigenden Indikation vor jedem
Auslösen der Strahlung bereits fragwürdig,
ob die gesetzliche Regelung in § 83 StrlSchG
tatsächlich im Sinne der Einzellösung ver-
standen werden kann. Die nachfolgenden
Ausführungen befassen sich daher mit der
Frage nach der Notwendigkeit des mehrfa-
chen Stellens der rechtfertigenden Indikati-
on bei Durchleuchtungen.

1. Definition

Zur Annäherung an den Begriff der recht-
fertigenden Indikation folgt zunächst eine
kurze Darstellung der Verwendung dieses
Begriffs durch das Strahlenschutzgesetz.
§ 83 Abs. 3 S. 1 StrlSchG enthält eine Legal-
definition der rechtfertigenden Indikation.
§ 83 Abs. 3 S. 1 StrlSchG regelt (Hervorhe-
bung nicht im Original):

„Die Anwendung darf erst durchgeführt wer-
den, nachdem ein Arzt oder Zahnarzt mit
der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz entschieden hat, dass und auf welche
Weise die Anwendung durchzuführen ist
(rechtfertigende Indikation).“

1 Erstes Gesetz zur Änderung des Strahlen-
schutzgesetzes vom 20.05.2021 BGBl. I S. 1194.

2 vgl. hierzu Steinhäuser, Kirsch, Fortschr Rönt-
genstr 2022, 441–444.
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Für die Anwendung ionisierender Strahlung
im Rahmen einer medizinischen Exposition
regelt § 83 Abs. 3 S. 2 StrlSchG als zusätzli-
che Voraussetzung (Hervorhebung nicht
im Original):

„Die rechtfertigende Indikation erfordert bei
Anwendungen im Rahmen einer medizinischen
Exposition die Feststellung, dass der gesund-
heitliche Nutzen der einzelnen Anwendung ge-
genüber dem Strahlenrisiko überwiegt.“

Ergänzend ist § 83 Abs. 2 StrlSchG heranzu-
ziehen.

Schließlich normiert § 83 Abs. 3 S. 4 StrlSchG
(Hervorhebung nicht im Original):

„Die rechtfertigende Indikation darf nur ge-
stellt werden, wenn der Arzt oder Zahnarzt,
der die Indikation stellt, die Person, an der io-
nisierende Strahlung oder radioaktive Stoffe
angewendet werden, vor Ort persönlich un-
tersuchen kann, es sei denn, es liegt ein Fall
der Teleradiologie nach § 14 Absatz 2 vor.“

2. Erfordernis der mehrmaligen
Stellung der rechtfertigenden
Indikation bei Durchleuchtungen

Die oben aufgeführten Definitionen nach
§ 83 Abs. 3 StrlSchG geben keinen Auf-
schluss darüber, wie die rechtfertigende In-
dikation speziell bei Durchleuchtungen zu
stellen ist. Im Kern geht es darum, ob der
einheitliche Ablauf einer Durchleuchtung
strahlenschutzrechtlich in eine Vielzahl von
Einzelakten und damit Anwendungen aufzu-
spalten ist oder diese in einen Gesamtbe-
trachtungszusammenhang einzustellen
sind. Es ist daher durch Auslegung der ge-
setzlichen Regelungen (a.) zu ermitteln, ob
im Rahmen von Durchleuchtungen die
rechtfertigende Indikation mehrfach – also
im Sinne der Einzellösung – gestellt werden
muss. Sodann soll ein Bezug zu der strahlen-
schutzrechtlichen Dokumentationspflicht
hergestellt werden (b.), um abschließend
unsere Ergebnisse zusammenzufassen (3.).

a. Wortlaut und Telos des Strahlen-
schutzrechts

Sowohl § 83 Abs. 3 StrlSchG als auch § 119
StrlSchV sprechen von der rechtfertigenden
Indikation im Singular, was für einen einma-
ligen Vorgang des Stellens spricht. Überdies
ordnet § 83 Abs. 3 S. 1 StrlSchG lediglich in

zeitlicher Hinsicht an, dass vor der Anwen-
dung der ionisierenden Strahlung zu ent-
scheiden ist, dass und auf welche Weise die
Anwendung durchzuführen ist. § 5 Abs. 3
StrlSchG regelt zur Anwendung ionisieren-
der Strahlung am Menschen (Hervorhebung
nicht im Original):

„Anwendung ionisierender Strahlung oder ra-
dioaktiver Stoffe am Menschen: Technische
Durchführung
1. einer Untersuchungmit ionisierender

Strahlung oder radioaktiven Stoffen und
die Befundung der Untersuchung oder

2. einer Behandlung mit ionisierender Strah-
lung oder radioaktiven Stoffen und die un-
mittelbare Überprüfung und Beurteilung
des Ergebnisses der Behandlung.“

Zu dem Erfordernis der mehrmaligen Stel-
lung der rechtfertigenden Indikation gelangt
man also nur dann, wenn man strahlen-
schutzrechtlich eine Mehrzahl von Anwen-
dungen im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 1 StrlSchG
annimmt. In diesem Fall wären jedoch die
sonstigen Strahlenschutzmaßnahmen durch
den Strahlenschutzverantwortlichen nach
Maßgabe des Strahlenschutzrechts folge-
richtig zu entwickeln.

Dass eine Anwendung ionisierender Strah-
lung eine Mehrzahl von verschiedenen Ein-
zelakten zu einer Gesamtanwendung „ver-
klammert“, ergibt sich aber aus einem
systematischen Vergleich zu sonstigen Re-
gelungen des Strahlenschutzrechts. Gemäß
§ 124 Abs. 1 StrlSchG hat der Strahlen-
schutzverantwortliche dafür zu sorgen,
dass eine Person, an der ionisierende Strah-
lung oder radioaktive Stoffe angewendet
werden, vor der Anwendung über das Risiko
der Strahlenanwendung informiert wird.
Würde man der der Einzellösung folgen,
hätte der die ionisierende Strahlung anwen-
dende Arzt vor jeder Auslösung neuer ioni-
sierender Strahlung den Patienten erneut
über das Risiko der Strahlenanwendung zu
informieren. Im Gegensatz zu den bürger-
lich-rechtlichen Aufklärungsvorschriften
(vgl. § 630e Abs. 3 BGB) existiert hierfür
auch keine Tatbestandsausnahme.

Dies entspräche nicht dem Telos des
Strahlenschutzrechts. Die mit der Umset-
zung der Richtlinie 2013/59/Euratom ver-
bundene umfassende Novellierung des
Strahlenschutzrechts einschließlich des

Strahlenschutzvorsorgerechts bezweckt
mittels eines eigenständigen Gesetzes
den Strahlenschutz zu verbessern, über-
sichtlich und vollzugsfreundlich zu gestal-
ten sowie unnötige bürokratische Hemm-
nisse abzubauen3. Das StrlSchG trifft
gemäß. § 1 Abs. 1 1. HS StrlSchG Regelun-
gen zum Schutz des Menschen. Es dient
dem Recht zum Schutz vor der schädlichen
Wirkung ionisierender Strahlung. Dabei ist
das Recht zum Schutz vor der schädlichen
Wirkung ionisierender Strahlung von fun-
damentaler Bedeutung für die menschli-
che Gesundheit4.

Die Aufspaltung einer einheitlichen An-
wendung von ionisierender Strahlung in
eine Vielzahl von „Einzelanwendungen“
im Sinne des Strahlenschutzrechts und die
damit einhergehende mehrfache Auslö-
sung von Strahlenschutzmaßnahmen zum
Schutz der menschlichen Gesundheit
wäre als reine Förmelei einzuordnen.
Denn hierdurch würde das Strahlenschutz-
recht nicht vollzugsfreundlicher gestaltet
und unnötige bürokratische Hemmnisse
abgebaut. Vielmehr würde allein das Ge-
genteil erreicht. Die rechtfertigende Indi-
kation wäre nicht nur in einer Vielzahl an
Fällen zu stellen und auch zu dokumentie-
ren (dazu sogleich), sondern auch der Pa-
tient wäre immer wieder pro forma über
das Risiko der Strahlung zu informieren
und nach § 119 Abs. 3 S. 2 StrlSchV über
frühere Anwendung ionisierender Strah-
lung zu befragen.

All dies würde aber nicht dem Schutz-
zweck der Norm – nämlich dem Schutz
der menschlichen Gesundheit – dienen,
sondern zu einer Überforderung des Arz-
tes führen, der die rechtfertigende Indika-
tion zu stellen hat. Eine Überforderung des
Arztes führt jedoch nicht dazu, dass die
menschliche Gesundheit besser geschützt
wird. Vielmehr kann dies dazu führen,
dass die eigentliche Abwägungsentschei-
dung zwischen Risiko und Nutzen nicht
mehr als solche wahrgenommen, sondern
als bloße lästige Pflicht empfunden wird.

3 BT-Drs. 18/11 241, S. 178.

4 BT-Drs. 18/11 241, S. 177.
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b. Bezug zur Aufzeichnungspflicht

In diesem Zusammenhang sind auch die
strahlenschutzrechtlichen Aufzeichnungs-
pflichten in den Blick zu nehmen. § 85
Abs. 1 Nr. 1 und 2 StrlSchG regeln (Hervor-
hebung nicht im Original):

„Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür
zu sorgen, dass über die Anwendung ionisie-
render Strahlung oder radioaktiver Stoffe am
Menschen unverzüglich Aufzeichnungen an-
gefertigt werden. Die Aufzeichnungen müssen
Folgendes enthalten:
1. Angaben zur rechtfertigenden Indikation

und den Zeitpunkt der Indikationsstellung,
2. den Zeitpunkt und die Art der Anwen-

dung […]“

Nach § 85 Abs. 1 S. 1 StrlSchG sind vom
Strahlenschutzverantwortlichen über die
Anwendung ionisierender Strahlung unver-
züglich Aufzeichnungen anzufertigen5.
Diese Aufzeichnungen haben gemäß § 85
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 StrlSchG Angaben zur
rechtfertigenden Indikation und dem Zeit-
punkt der Indikationsstellung und weiter-
hin nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchG Angaben
über den Zeitpunkt und die Art der Anwen-
dung der ionisierenden Strahlung zu ent-
halten. Würde man also eine Durchleuch-
tung in eine Mehrzahl von Anwendungen
von ionisierender Strahlung aufspalten, so
wären in zeitlicher Hinsichtlich gemäß § 85
Abs. 1 S. 1 unverzüglich die Aufzeichnun-
gen zu fertigen. Die Aufzeichnungen müss-
ten über jede einzelne Anwendung Anga-
ben zur rechtfertigenden Indikation, den
Zeitpunkt der Indikationsstellung sowie
den Zeitpunkt und die Art der Anwendung
enthalten.

Dies zeigt, dass die Einzellösung bei der
Anwendung des Gesetzes nicht zutreffend
sein kann. Telos des neuen Strahlenschutz-
rechts ist, das Strahlenschutzrecht voll-
zugsfreundlich zu gestalten sowie unnöti-
ge bürokratische Hemmnisse abzubauen.
Eine derart überbordende Dokumentati-
onspflicht für eine Routineuntersuchung
wie eine Durchleuchtung würde aber ge-
nau zum Gegenteil führen. Es würde eine
Vollzugsfeindlichkeit entstehen, da ein
derartiger Umfang der Dokumentation

nicht praktikabel ist, und letztlich bürokra-
tische Hemmnisse zur bestmöglichen Ver-
sorgung der Patienten aufbauen.

3. Ergebnis

Während der Wortlaut der §§ 83 Abs. 3
S. 1, 5 Abs. 3 StrlSchG, 119 StrlSchV noch
zu keinem eindeutigen Auslegungsergeb-
nis führt, spricht der Telos des Strahlen-
schutzrechts und eine systematische
Wertung in Bezug auf die Dokumentati-
onsanforderungen für die Gesamtlösung.
In verschiedenen Gebührenordnungsposi-
tionen (GOP) der Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ) ist die Durchleuchtung im
Leistungsumfang der GOP, nach denen
Röntgenuntersuchungen abgerechnet
werden, enthalten (so beispielsweise im
Rahmen der GOP 5150, 5157, 5165).
Auch dieser Umstand spricht eher dafür,
dass ein einheitlicher Vorgang vorliegt,
der eine Einstellung in einen Gesamtbe-
trachtungszusammenhang nahelegt. Die
rechtfertigende Indikation ist im Rahmen
von Durchleuchtungen daher nicht mehr-
fach zu stellen. Erforderlich und ausrei-
chend ist im Sinne der Gesamtlösung,
dass die rechtfertigende Indikation einma-
lig vor der Untersuchung gestellt wird.

III. Die ständige Aufsicht

In Bezug auf die in § 145 Abs. 1 Nr. 2
StrlSchV geregelte ständige Aufsicht ist of-
fen, welche Anforderungen an die örtliche
Nähe und Erreichbarkeit des aufsichtfüh-
renden Arztes zu stellen sind. In Betracht
kommt, dass die ständige Aufsicht die per-
manente Anwesenheit des Aufsichtsfüh-
renden im Behandlungszimmer erforder-
lich macht oder es ausreicht, dass der
aufsichtführende Arzt im selben Gebäude
anwesend und jederzeit erreichbar ist.

1. Die ständige Aufsicht als
unbestimmter Rechtsbegriff

Bei der ständigen Aufsicht handelt es sich
um einen sogenannten unbestimmten
Rechtsbegriff. Das bedeutet, dass der Ge-
setzgeber den Begriff der ständigen Auf-
sicht nicht legaldefiniert hat und der aus
diesem Grund auslegungsbedürftig ist.

2. Die Aufsicht und die ständige
Aufsicht in der Richtlinie zur
Strahlenschutzverordnung

Die Richtlinie „Durchführung der Strahlen-
schutzverordnung (StrlSchV) – Strahlenschutz
in der Medizin – Richtlinie zur Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV)“ (im Folgenden
„Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung“
genannt) enthält in ihrer Anlage B10 Ausfüh-
rungen zu den Begriffen der Aufsicht und der
ständigen Aufsicht. Bereits die sprachliche
Differenzierung zwischen Aufsicht und ständi-
ger Aufsicht macht deutlich, dass an die stän-
dige Aufsicht gesteigerte Anforderungen zu
stellen sind. Bevor auf die in der Richtlinie zur
Strahlenschutzverordnung definierten Be-
grifflichkeiten eingegangen wird, ist darauf
hinzuweisen, dass die Richtlinie im Jahr 2011
zur Durchführung der alten, nunmehr novel-
lierten Strahlenschutzverordnung erlassen
wurde. Eine Auseinandersetzung mit der
Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung er-
scheint jedoch aus folgendem Gesichtspunkt
sinnvoll.

Die Richtlinie definiert in § 82 StrlSchV ver-
wendeten Begriff der Aufsicht. Da § 82
StrlSchV a.F. die Vorgängervorschrift zu
§ 145 StrlSchV darstellt, ist die Richtlinie ge-
eignet in ihren Ausführungen zu § 82
StrlSchV Anhaltspunkte zur Handhabung
des Begriffs der Aufsicht zu bieten, wie er
nunmehr in § 145 StrlSchV verwendet wird.
Zudem ist zu beachten, dass die Richtlinie
bisher nicht außer Kraft gesetzt oder aufge-
hoben wurde. Der Richtliniengeber hat bis-
her daher nicht zum Ausdruck gebracht,
dass die Richtlinie zur alten Strahlenschutz-
verordnung nicht fortgelten und auf die
neue Strahlenschutzverordnung anwend-
bar sein soll.

a. Definition der Aufsicht in der Richtlinie
zur Strahlenschutzverordnung

Die Anlage B10 zur Richtlinie zur Strahlen-
schutzverordnung führt zur schlichten Auf-
sicht zunächst Folgendes aus (Hervorhe-
bung nicht im Original):

„Im Rahmen der technischen Mitwirkung nach
§ 82 StrlSchV [Vorgängervorschrift zu § 145
StrlSchV] bedeutet Aufsicht eine angemesse-
ne persönliche Kontrolle durch die Aufsichts-
person im Hinblick auf die Einhaltung der er-
forderlichen Strahlenschutzmaßnahmen
sowie die fachliche Qualitätssicherung bei

5 vgl. Steinhäuser, Kirsch, Fortschr Röntgenstr
2022, 442, 443.
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den genehmigten Tätigkeiten zur Anwendung
radioaktiver Stoffe oder beim Betrieb von An-
lagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen.
Die angemessene persönliche Kontrolle erfor-
dert in Abhängigkeit von der Qualifikation der
zu beaufsichtigenden Person und deren Tätig-
keiten nur in besonderen Fällen, z. B. bei der
Ausbildung, bei der Einarbeitung oder bei be-
sonderen Strahlenrisiken die physische Anwe-
senheit der Aufsichtsperson in direkter
räumlicher Nähe.“

b. Definition der ständigen Aufsicht
in der Richtlinie zur Strahlenschutz-
verordnung

Die ständige Aufsicht hingegen wird wie
folgt definiert (Hervorhebung nicht im Ori-
ginal):

„Die ständige Aufsicht im Sinne von § 82
Absatz 1 Nummer 2 StrlSchV […] erfordert
grundsätzlich während der Anwendung zum
einen die Anwesenheit der Person nach
§ 82 Absatz 1 Nummer 1 StrlSchV direkt
am Arbeitsplatz der zu beaufsichtigenden
Person sowie zum anderen deren laufende
Überwachung, so dass die Aufsichtsperson
jederzeit und unabhängig von dem Verhalten
der zu beaufsichtigenden Person rechtzeitig
eingreifen kann, z. B. bei einem irregulärem
Betriebsablauf mit erhöhten Strahlenrisiken
oder bei einer eventuellen Fehlhandlung.“

Die Anlage B 10 zur Richtlinie zur Strahlen-
schutzverordnung legt daher bereits nahe,
dass in Abgrenzung zur (schlichten) Auf-
sicht die ständige Aufsicht gesteigerte An-
forderungen an die physische Anwesen-
heit der aufsichtführenden Person enthält.
So reicht die direkte räumliche Nähe durch
eine angemessene persönliche Kontrolle
nicht aus; vielmehr ist eine Anwesenheit
direkt am Arbeitsplatz erforderlich, um
eine laufende Überwachung zu gewähr-
leisten.

Im Hinblick auf die Rechtsnatur der Richtli-
nie ist jedoch zu beachten, dass es sich bei
dieser um eine Verwaltungsvorschrift han-
delt, der keine rechtliche Verbindlichkeit
zukommt.6 Auch die Rechtsprechung geht
davon aus, dass es sich bei der Richtlinie

zur Strahlenschutzverordnung um keine
normkonkretisierende Verwaltungsvor-
schrift handelt. Dies hat zur Folge, dass
die Gerichte bei der Auslegung des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs der ständigen
Aufsicht nicht an die Richtlinie gebunden
sind7. Insofern stellt sich daher die Frage,
wie der Begriff der ständigen Aufsicht in
der juristischen Literatur und Rechtspre-
chung verstanden wird.

3. Der Begriff der ständigen
Aufsicht in der Literatur

Bevor durch die neue Strahlenschutzver-
ordnung8 in § 145 der zur Anwendung von
ionisierender Strahlung berechtigte Perso-
nenkreis geregelt worden ist, war dieser
einerseits in § 82 StrlSchV9 und in § 24
RöV10 niedergelegt. In § 24 Abs. 1 Nr. 3
RöV, der auf die Anwendung von Röntgen-
strahlen am Menschen Anwendung fand,
war geregelt, dass eine ständige Aufsicht
erforderlich ist. Demgegenüber wurde in
§ 82 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV in der Fassung
vom 20.07.2001 lediglich der Begriff
der „Aufsicht“ im Verordnungstext ver-
wandt.

Mit Wirkung vom 04.10.2011 wurde die Be-
stimmung des § 82 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV je-
doch angepasst.11 Hierbei wurde der Be-
griff der „Aufsicht“ durch die „ständige
Aufsicht“ ersetzt. Dies zeigt, dass die Anfor-
derungen an die Aufsicht verschärft wer-
den sollten. Die Durchführungshilfen zum
Strahlenschutz in der Medizin führen zu
der Fassung der Vorgängernorm des § 82
Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV zu den Anforderungen
an die schlichte Aufsicht aus, dass soweit
die persönliche Anwesenheit des Arztes
mit der erforderlichen Fachkunde nicht
dauerhaft erforderlich ist, dieser jederzeit
auf Abruf in nicht mehr als 15 Minuten vor
Ort sein muss. In bestimmten Fällen, insbe-
sondere bei der Behandlung, kann sogar die

ständige persönliche Anwesenheit erfor-
derlich sein12.

Auch nach einer anderen Ansicht zum bis
zum 04.10.2011 geltenden § 82 Abs. 1
Nr. 2 StrlSchV ist der Begriff der „schlich-
ten“ Aufsicht so zu verstehen, dass eine je-
derzeitige Erreichbarkeit sowie eine örtli-
che unmittelbare Nähe gegeben sein
muss13.

Zu beachten ist in vielen Fällen jedoch, dass
nach der früheren Rechtslage nicht § 82
StrlSchV a.F. anzuwenden gewesen wäre,
sondern § 24 Abs. 1 Nr. 3 RöV. Nach der alten
Rechtslage, das heißt bevor die alte Strahlen-
schutzverordnung und die Röntgenverord-
nung in der neuen Strahlenschutzverord-
nung, die seit dem 31.12.2018 gültig ist,
vereint wurden, haben die Röntgenverord-
nung und die Strahlenschutzverordnung un-
terschiedliche Bereiche geregelt. Die
StrlSchV erfasste gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit.
a) aa) und d) StrlSchV a.F. insbesondere den
Bereich der Anwendung radioaktiver Stoffe
in der Nuklearmedizin und regelte die Strah-
lentherapie mit Einrichtungen, die mit ioni-
sierender Strahlung oberhalb einer Energie-
grenze von einem Megaelektronvolt von
Elektronen beschleunigen14.

Demgegenüber galt die RöV gemäß § 1 RöV
für alle Röntgendiagnostikeinrichtungen, in
denen Röntgenstrahlung mit einer Grenz-
energie von mindestens fünf Kiloelektron-
volt durch beschleunigte Elektronen erzeugt
werden kann und diese Beschleunigung der
Elektronen auf eine Energie von einem Me-
gaelektronvolt begrenzt ist. Dazu zählen ins-
besondere Einrichtungen, die zur Untersu-
chung und Behandlung von Menschen
eingesetzt werden beschleunigen15.

Für viele Untersuchungen ergab sich daher
nicht die Anwendung von § 82 StrlSchV a.F.,

6 vgl. Vorbemerkungen der Richtlinie zur Strah-
lenschutzverordnung.

7 vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
17.12.2012, Az.: 10 S 1340/12, Rn. 43.

8 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom
05.12.2018 (BGBl. I, 2043).

9 Strahlenschutzverordnung vom 20.07.2001
(BGBl. I S. 1714).

10 Röntgenverordnung vom 30.04.2003 (BGBl. I
S. 604).

11 StrlSchV vom 04.10.2011 (BGBl. I S. 2000).

12 vgl. Fiebich/Shannoun/Westermann/Zink,
Durchführungshilfen zum Strahlenschutz
in der Medizin, 2008, § 82 StrlSchV, Erläu-
terung 2.1.

13 Schmatz/Nöthlichs, Erläuterungen zur Strah-
lenschutzverordnung, 2012, § 82 StrlSchV,
Erläuterung 3.

14 Fiebich/Westermann/Zink, Medizinischer
Strahlenschutz, 2012, Vorwort.

15 Fiebich/Westermann/Zink, Medizinischer
Strahlenschutz, 2012, Vorwort.
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sondern die des § 24 RöV, der in Abs. 1 Nr. 3
ebenfalls den Begriff der ständigen Aufsicht
enthielt. Der Begriff der „ständigen Auf-
sicht“ nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 RöV, sowie der
Vorgängervorschrift in § 23 Nr. 2 RöV wurde
von der Literatur wie folgt definiert (Her-
vorhebung nicht im Original):

„Ständige Aufsicht und Verantwortung bedeu-
ten, dass die kontroll- und weisungsberechtig-
te Person nach Nr. 1 jederzeit erreichbar sein
und sich örtlich in unmittelbarer Nähe auf-
halten muss, damit sie die Anwendung der
Röntgenstrahlen laufend überwachen und
korrigieren sowie die eventuell erforderlich
werdenden Entscheidungen treffen kann.“16

Diese Definition ist der Definition der stän-
digen Aufsicht, die die Richtlinie zur Strah-
lenschutzverordnung zu § 82 StrlSchV a.F.
enthält, sehr ähnlich. Beide Definitionen
enthalten die begriffsdefinitorischen Ele-
mente der laufenden Überwachung sowie
die jederzeitige Eingriffs- bzw. Korrektur-
möglichkeit des Aufsichtführenden. Die
von der Literatur vertretene Definition zu
§ 24 RöV a.F. fordert aber, anders als die zu
§ 82 StrlSchV a.F. nicht die Anwesenheit am
Arbeitsplatz oder die Eingriffsmöglichkeit
des Aufsichtführenden unabhängig vom
Verhalten der zu beaufsichtigenden Person.
Insofern enthält die Definition in der Richt-
linie zur Strahlenschutzverordnung, die bis
heute nicht ersetzt worden ist, strengere
Anforderungen.

4. Ansicht des Bayerischen
Ministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz zum Begriff
der ständigen Aufsicht

Das Bayerische Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz hat sich in einer Stel-
lungnahme im Rahmen der Länderbeteili-
gung zur Verordnung zur weiteren Moder-
nisierung des Strahlenschutzrechts am
30.05.2018 dahingehend geäußert, dass
die Begrifflichkeit der „ständigen Aufsicht“
durch die „Aufsicht“ ersetzt werden sollte.

Die ständige Aufsicht sei bei nichtfachkun-
digen Ärzten nur in bestimmten Situatio-
nen erforderlich, die der fachkundige Arzt
im Rahmen seiner Verantwortung selbst

festlegen kann und muss. Die normale Auf-
sicht bei entsprechender Auflage zur jeder-
zeitigen Erreichbarkeit des fachkundigen
Arztes und dessen Anwesenheit innerhalb
von höchstens 15 Minuten sei für den
Strahlenschutz völlig ausreichend17.

Umgesetzt wurde dieser Änderungsvor-
schlag ausweislich der aktuellen Fassung
des § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV allerdings
nicht. Für den hier zu untersuchenden Um-
fang der ständigen Aufsicht ist aber festzu-
halten, dass das Bayerische Ministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz sehr wohl
annimmt, dass an eine ständige Aufsicht
strengere Anforderungen zu stellen sind als
an die einfache Aufsicht. Zudem kann man
annehmen, dass das Bayerische Ministeri-
um für Umwelt und Verbraucherschutz bei
der ständigen Aufsicht die Anwesenheit
des Aufsichtführenden am Arbeitsplatz für
erforderlich hält.

5. Der Begriff der ständigen
Aufsicht in der Rechtsprechung

Zur Konturierung des Begriffs der ständi-
gen Aufsicht lohnt es sich, im Nachfolgen-
den auch auf die ergangene Rechtspre-
chung einzugehen.

a. OLG Stuttgart, Urteil vom
24.11.1982, Az.: 1 U 66/82

Zur Auslegung des unbestimmten Rechts-
begriffs der „ständigen Aufsicht“ hat das
OLG Stuttgart in einer Entscheidung vom
24.11.198218 sowohl für die frühere
StrlSchV, als auch die RöV festgestellt, dass
dieser nicht statisch, sondern unter Berück-
sichtigung der Qualifikation und Zuverläs-
sigkeit des eingesetzten Assistenzpersonals
auszulegen ist (Hervorhebung nicht im Ori-
ginal):

„Hierbei ist einerseits die besondere Gefähr-
lichkeit der Strahlentherapie und andererseits
die Qualifikation und Zuverlässigkeit des ein-
gesetzten Assistenzpersonals zu berücksichti-
gen. Wenn – wie im vorliegenden Fall – der
bei der Röntgenbehandlung eingesetzte

Röntgenassistent gut qualifiziert ist und bisher
stets zuverlässig gearbeitet hat, kann sicher
nicht gefordert werden, daß der delegierende
Arzt seinen Mitarbeitern ständig über die
Schulter schauen muß. Wer das fordert, hebt
sämtliche Vorteile arbeitsteiliger Tätigkeitsfor-
men zwischen Arzt und nicht-ärztlichem Mit-
arbeiter auf (vgl. Hahn NJW 81, 1977, 1984).
Auf der anderen Seite ist es entgegen der An-
sicht des Landgerichts nicht ausreichend,
daß ein Arzt innerhalb von 15 Minuten auf
Abruf zur Verfügung steht. Bei einer solchen
Rufbereitschaft des Arztes ist ein korrigieren-
des Eingreifen z. B. bei der Einstellung des Be-
strahlungsfeldes oder der Bestrahlungsdosis
nicht gewährleistet. Der Senat schließt sich
deshalb der Ansicht des Sachverständigen,
Prof. Dr. L, an, daß eine Strahlentherapie ‚un-
ter Aufsicht eines Arztes‘ nur dann anzuneh-
men ist, wenn ein Arzt mit entsprechender
Ausbildung jederzeit verfügbar ist, um bei
während der Behandlung auftretenden Pro-
blemen helfen bzw. auf Fragen des Patienten
eingehen zu können“

Das OLG Stuttgart verweist in der zitierten
Textpassage darauf, dass es aus seiner Sicht
zwar nicht erforderlich ist, dass der delegie-
rende Arzt seinen Mitarbeitern ständig über
die Schulter schaut; gleichzeitig stellt es
aber auch klar, dass es nicht ausreichend
ist, wenn ein Arzt innerhalb von 15 Minuten
auf Abruf zur Verfügung steht.

b. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
17.12.2012, Az.: 10 S 1340/12

Der VGH Baden-Württemberg hat in sei-
nem Urteil vom 17.12.201219 zum Begriff
der ständigen Aufsicht Folgendes ausge-
führt, wobei zu beachten ist, dass sich die
Ausführungen nicht auf § 145 Abs. 1 Nr. 2
StrlSchV beziehen, sondern auf § 82 Abs. 2
Nr. 4 StrlSchV a.F. der dem Wortlaut nach
§ 145 Abs. 2 Nr. 5 StrlSchV entspricht. Das
Urteil ist jedoch nicht nur für das Fachge-
biet der Strahlentherapie, sondern auch für
die Radiologie von Bedeutung, weil der
VGH die Auffassung vertreten hat, dass an
die ständige Aufsicht und Verantwortung
nach der RöV keine geringeren Anforderun-
gen als im Rahmen der früheren StrlSchV
(vom 20.07.2001, BGBl. I, S. 1714) gestellt
werden (Hervorhebung nicht im Original):

16 vgl. Kramer/Zerlett, Röntgenverordnung,
1991, C RöV § 23, Rn. 6, S. 112.

17 https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/
Download_PDF/Glaeserne_Gesetze/19._Lp/
artikelvo_strlsch/Stellungnahmen/artikelvo_
strlsch_180 530_stn_stmuv_tabelle_bf.pdf.

18 OLG Stuttgart, Urteil vom 24.11.1982, Az.: 1
U 66/82 =NJW 1983, 2644.

19 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
17.12.2012, Az.: 10 S 1340/12, Rn. 53 ff.
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„Der Begriff der ständigen Aufsicht und Ver-
antwortung ist ein unbestimmter Rechtsbe-
griff, dessen Inhalt durch Auslegung zu er-
mitteln ist. Dabei können an die ständige
Aufsicht und Verantwortung im Sinne der
Nrn. 3, 4 und 5 des § 82 Abs. 2 StrlSchV je-
weils unterschiedliche Anforderungen zu
stellen sein, da die zu beaufsichtigenden Per-
sonen unterschiedliche Qualifikationen auf-
weisen. Im Bereich der hier maßgeblichen
Nr. 4 StrlSchV verfügen diese Personen über
eine sonstige medizinische Ausbildung. Die
ständige Aufsicht und Verantwortung muss
die fehlende Fachkunde der Personen nach
§ 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV kompensieren. Die
Intensität der Aufsicht kann zudem je nach
Art der technischen Mitwirkung und den da-
mit verbundenen Risiken variieren.

[…]

Der Wortlaut ‚ständige‘ bringt zum Ausdruck,
dass die Aufsicht fortlaufend erfolgen muss.
Eine auf Stichproben beschränkte Kontrolle ist
damit jedenfalls dann nicht zu vereinbaren,
wenn es sich – wie hier – um Tätigkeiten han-
delt, die mit erheblichen Risiken für die Ge-
sundheit des Patienten verbunden sind.
Nach dem Schutzkonzept des § 82 Abs. 2 Nr. 4
StrlSchV hat die ständige Aufsicht die fehlende
Fachkunde der zu beaufsichtigenden Person
zu kompensieren, was durch bloße Stichpro-
ben nicht möglich ist. Der fachkundige Arzt,
der die Aufsicht führt, muss vielmehr bei jeder
Behandlung die risikoreichen Tätigkeiten
überprüfen, etwa ob der Patient zum Zeit-
punkt des Auslösens der Bestrahlung richtig
positioniert ist.

Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des
Verwaltungsgerichts, wonach es für die stän-
dige Aufsicht und Verantwortung ausreicht,
dass ein Arzt mit entsprechender Ausbildung
jederzeit verfügbar sei, um bei während der
Behandlung auftretenden Problemen helfen
bzw. auf Fragen des Patienten eingehen zu
können. Erst recht reicht es nicht aus, dass
der fachkundige Arzt, wie es die Richtlinie
Strahlenschutz in der Medizin 2011 in den Be-
griffsbestimmungen in Anlage B 10 vorsieht,
innerhalb von 15 Minuten herbeigerufen
werden kann. Mit dem Zweck der ständigen
Aufsicht, die fehlende Fachkunde der zu be-
aufsichtigenden Person zu kompensieren, ist
es nicht zu vereinbaren, dass die zu beauf-
sichtigende Person die Aufsicht durch Her-
beirufen des Arztes einfordern muss, auch

wenn dies angesichts der Gegebenheiten in
der Praxis der Klägerin binnen Sekunden
möglich wäre. Es darf nicht von der Ent-
scheidung der zu beaufsichtigenden Person
abhängen, wann eine Aufsicht stattfindet.
Der Senat ist daher der Überzeugung, dass es
jedenfalls bei den hier in Rede stehenden risi-
koreichen Tätigkeiten der technischen Mitwir-
kung beim eigentlichen Bestrahlungsvorgang
erforderlich ist, dass der fachkundige Arzt die
Person nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV laufend
überwacht und jederzeit korrigierend ein-
greifen kann.

[…]

Der Wortlaut der ständigen Aufsicht schließt
auch die Beaufsichtigung in direkter räumli-
cher Nähe ein. Der Schutzzweck der ständi-
gen Aufsicht in § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV, die
fehlende Fachkunde der zu beaufsichtigen-
den Person auszugleichen, erfordert es eben-
falls, auch die Beaufsichtigung in direkter
räumlicher Nähe als eine Art der ständigen
Aufsicht zu betrachten.“

Der VGH Baden-Württemberg vertritt da-
her die Rechtsauffassung, dass die Intensi-
tät der Aufsicht je nach Art der technischen
Mitwirkung und den damit verbundenen
Risiken variieren kann.

c. Analyse der Entscheidungen und
Schlussfolgerungen

Im Hinblick auf das Urteil des VGH Baden-
Württemberg sind zwei Besonderheiten zu
beachten. Der VGH Baden-Württemberg
hat sich in seinem Urteil vom 17.12.2012
zum Begriff der ständigen Aufsicht zwar ge-
äußert. Wie bereits eingangs erwähnt, be-
ziehen sich seine Ausführungen jedoch
nicht auf § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV, son-
dern auf § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV a.F. Da
die beiden Normen aber ihrem Wortlaut
nach identisch sind, dürften die Ausführun-
gen übertragbar sein. § 145 Abs. 2 Nr. 5
StrlSchV regelt, dass bei Personen, die über
eine erfolgreich abgeschlossene sonstige
medizinische Ausbildung verfügen, die
ständige Aufsicht einer Person mit der er-
forderlichen Fachkunde im Strahlenschutz
erforderlich ist.

Ferner ist zu beachten, dass Gegenstand des
Urteils der Einsatz eines Linearbeschleunigers
Tomotherapie Hi-Art zu einer Bestrahlungs-
therapie – also eine besonders risikoreiche

Form der Behandlung mittels ionisierender
Strahlung – war. Das Urteil ist jedoch nicht
nur für das Fachgebiet der Strahlentherapie,
sondern auch für die Radiologie von Bedeu-
tung, weil der VGH die Auffassung vertreten
hat, dass an die ständige Aufsicht und Verant-
wortung nach der RöV keine geringeren An-
forderungen als im Rahmen der früheren
StrlSchV (vom 20.07.2001, BGBl. I, S. 1714)
gestellt werden20.

Nach Ansicht des VGH Baden-Württemberg
ist die ständige Aufsicht ein unbestimmter
Rechtsbegriff, dessen Inhalt durch Ausle-
gung zu ermitteln ist. Dabei können an die
ständige Aufsicht und Verantwortung je-
weils unterschiedliche Anforderungen zu
stellen sein, da die zu beaufsichtigenden Per-
sonen unterschiedliche Qualifikationen auf-
weisen. Damit schließt sich der VGH Baden-
Württemberg im Ergebnis den Ausführun-
gen des OLG Stuttgart in seinem Urteil vom
24.11.1982 an, wonach der Umfang der Auf-
sichtspflicht des delegierenden Arztes u. a.
von der Qualifikation und Zuverlässigkeit
des Assistenzpersonals abhängig ist21.

Wegen der vom VGH Baden-Württemberg
ausgeführten Möglichkeit, dass an die stän-
dige Aufsicht und Verantwortung unter-
schiedliche Anforderungen zu stellen sein
können, kann vorliegend nicht ausge-
schlossen werden, dass an die ständige Auf-
sicht im Fall des § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV
andere Anforderungen zu stellen sind als
an den Begriff der ständigen Aufsicht nach
§ 145 Abs. 2 Nr. 5 StrlSchV. Die Aussage
des VGH Baden-Württemberg, nach der
die Intensität der Aufsicht je nach Art der
technischen Mitwirkung und den damit
verbundenen Risiken variieren kann, legt
nahe, dass in einem solchen Fall nach § 145
Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV möglicherweise gerin-
gere Anforderungen an die Intensität der
Aufsicht zu stellen sind.

Der Grund für diese Annahme sind die mit
der Anwendung der ionisierenden Strahlung
verbundenen Risiken. Diese unterscheiden
sich im Fall der Anwendung ionisierender
Strahlung bei einer Durchleuchtung von den

20 vgl. hierzu Wigge, Frigger, Fortschr Röntgenstr
2014, 91, 93.

21 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
17.12.2012, Az.: 10 S 1340/12, Rn. 53.
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Risiken, die von der Anwendung ionisieren-
der Strahlung im Rahmen der Strahlenthera-
pie ausgehen, die dem Sachverhalt in dem
Urteil des VGH Baden-Württemberg zu-
grunde lag. Der dem Urteil des VGH Baden-
Württemberg zugrunde liegende Sachver-
halt beschreibt eine Bestrahlungstherapie,
bei der bewusst eine hohe Strahlendosis ein-
gesetzt wird, um Tumorzellen zu schädigen.
Mit der Höhe der Strahlendosis nimmt auch
das Gefährdungspotential bei einer Fehlbe-
strahlung zu22. Die Strahlenexposition bei ei-
ner Durchleuchtung unterscheidet sich inso-
fern von einer Bestrahlungstherapie, als dass
die Strahlung zur Diagnostik und nicht zur
Therapie eingesetzt wird, um Tumorzellen
zu schädigen. Bei einer Durchleuchtung ist
der Arzt daher verpflichtet, die Strahlenexpo-
sition möglichst gering zu halten. Der Einsatz
der ionisierenden Strahlung dient hier ledig-
lich dazu, im Rahmen der radiologischen Un-
tersuchung dynamische Vorgänge, Struktu-
ren und Gefäße im Körper sichtbar zu
machen. Diese Divergenz in der Zweckset-
zung der Anwendung ionisierender Strah-
lung spricht daher auch dafür, dass bei einer
Durchleuchtung andere Anforderungen an
die ständige Aufsicht zu stellen sind.

Nach Ansicht des VGH Baden-Württemberg
läuft allerdings eine stichprobenartige Kon-
trolle dem Begriff der ständigen Aufsicht
zuwider23. Das Wort „ständig“ bringe viel
mehr zum Ausdruck, dass die Aufsicht fort-
laufend erfolgen muss. Insofern kann fest-
gehalten werden, dass es nicht ausreichen
dürfte, wenn der aufsichtführende Arzt
den zu beaufsichtigenden Arzt bei der
Durchführung seiner Untersuchung nur in
zufällig ausgewählten Momenten kontrol-
liert. Ebenso wenig reicht es aber aus,
wenn der zu beaufsichtigende Arzt die Auf-
sicht durch Herbeirufen des aufsichtführen-
den Arztes herbeiführen muss.

Diese Ansicht vertritt nicht nur der VGH Ba-
den-Württemberg, sondern auch der Baye-
rische Verwaltungsgerichtshof in seinen

Urteilen vom 14.04.200824. Der Bayerische
VGH verweist in seinen Urteilen darauf,
dass der Begriff der ständigen Aufsicht und
Verantwortung im Sinne von § 24 Abs. 1
Nr. 3 RöV verlange, dass sich der verant-
wortliche Radiologe in unmittelbarer Nähe
aufhalten und die Tätigkeit laufend überwa-
chen müsse, um erforderlichenfalls jeder-
zeit korrigierend eingreifen zu können25.

Nicht unberücksichtigt bleiben darf im Zu-
sammenhang mit der Frage nach den An-
forderungen an die ständige Aufsicht, dass
sich sowohl das Urteil des VGH Baden-
Württemberg als auch das des Bayerischen
VGH auf die alte Rechtslage beziehen, nach
der zwischen der Röntgenverordnung und
der Strahlenschutzverordnung differenziert
wurde. Der Bayerische VGH hatte in seinem
Urteil über den Begriff der ständigen Auf-
sicht im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 3 RöV zu
entscheiden; der VGH Baden-Württemberg
hat die Rechtsprechung des Bayerischen
VGH zum Begriff der ständigen Aufsicht im
Sinne der RöV auf den Begriff der ständigen
Aufsicht nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV a.F.
bezogen.

Fraglich ist, wie die Forderung des VGH Ba-
den-Württemberg für den Fall der Durch-
leuchtung umzusetzen ist. Nach Ansicht des
VGHmuss der fachkundige Arzt, der die Auf-
sicht führt, bei jeder Behandlung die risiko-
reichen Tätigkeiten überprüfen, etwa ob der
Patient zum Zeitpunkt des Auslösens der Be-
strahlung richtig positioniert ist.

Dies führt zu der Frage, ob bei einer Durch-
leuchtung für jedes einzelne Auslösen der
Strahlung eine Überprüfung notwendig
wäre. Dies wiederrum würde im Ergebnis
dazu führen, dass die Überwachung des
aufsichtführenden Arztes einer dauerhaf-
ten Überwachung – jedenfalls in weiten
Teilen der Untersuchung – gleichkommen
würde. Die Entscheidung des VGH Baden-
Württemberg erging zu den Anforderun-
gen an die ständige Aufsicht in der Strah-
lentherapie nach § 82 StrlSchV a.F. Die
Anforderungen sind auf eine Röntgenun-
tersuchung daher nicht übertragbar.
Denn nur die Strahlentherapie erfordert

aufgrund der Gefährlichkeit des Eingriffs
eine genaue Positionierung des Patienten.
Zudem bezogen sich die Ausführungen auf
die Überwachung des nichtärztlichen Per-
sonals § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV a.F. und
nicht des ärztlichen Personals ohne ent-
sprechende Fachkunde nach § 82 Abs. 1
Nr. 2 StrlSchV a.F. Die Überwachung des
nichtärztlichen Personals unterliegt jedoch
aufgrund deren geringerer medizinischer
Ausbildung strengeren Anforderungen als
die Überwachung des ärztlichen Personals.

Während der Durchleuchtung ist zudem
grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass
sich der Patient, während er der ionisieren-
den Strahlung in einem engen zeitlichen
Rahmen ausgesetzt ist, so viel bewegt, dass
er nicht mehr richtig positioniert ist. Es er-
scheint daher fraglich, ob sich die ärztliche
Aufsicht tatsächlich auch darauf erstrecken
muss, laufend zu prüfen, ob der Patient
noch richtig positioniert ist.

Zum einen kann ein Arzt nach § 145 Abs. 1
Nr. 2 StrlSchV zwar nur über die erforderli-
chen Kenntnisse, nicht jedoch über die er-
forderliche Fachkunde im Strahlenschutz
nach Abs. 1 Nr. 1 verfügt, die zutreffende
Positionierung des Patienten während der
Durchleuchtung aufgrund seiner fachärztli-
chen Kompetenz jederzeit überprüfen.
Hierzu bedarf es nicht des aufsichtführen-
den Arztes mit Fachkunde nach § 145
Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV. Zudem besteht nur
ein geringes Risiko einer Änderung der Posi-
tionierung durch den Patienten, da der Pa-
tient sich in der Regel nicht viel bewegen
können wird. Im Ergebnis würden an die
Aufsicht in diesem Fall strengere Anforde-
rungen gestellt, als bei der deutlich risiko-
reicheren Strahlentherapie unter dem Ein-
satz eines Linearbeschleunigers. Daher ist
es nicht erforderlich, dass der Arzt mit
Fachkunde nach § 145 Abs. 1 Nr. 1 StrlSchV
eine mehrfache Überprüfung der Positio-
nierung des Patienten vornehmen muss.
Dies kann von dem ausführenden Arzt
nach § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV übernom-
men werden.

Zudem führt der VGH Baden-Württemberg
in seinem Urteil aus, dass der Wortlaut der
ständigen Aufsicht auch die Beaufsichti-
gung in direkter räumlicher Nähe ein-
schließt. Auch der Schutzzweck der Norm,

22 vgl. Wigge, Frigger, Fortschr Röntgenstr 2014,
91, 93.

23 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
17.12.2012, Az.: 10 S 1340/12, Rn. 54.

24 Bayerischer VGH, Urteile vom 14.04.2008,
Az.: 9 B 08.80; 9 B 08.81; 9 B 08.94.

25 Bayerischer VGH, Urteil vom 14.04.2008, Az.:
9 B 08.80, Rn. 27.
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bei dem der VGH auf den Ausgleich der feh-
lenden Fachkunde abstellt, lässt die Beauf-
sichtigung in direkter räumlicher Nähe als
eine Art der ständigen Aufsicht zu. Dies
könnte bedeuten, dass eine Aufsichtsfüh-
rung von einem Raum, der unmittelbar an
den Raum, in dem die Durchleuchtung
durchgeführt wird, angrenzt, zulässig ist.
Dies beruht darauf, dass der VGH nicht zu-
gleich festgestellt hat, dass die räumliche
Nähe den Aufenthalt im selben Raum vo-
raussetzt. Vielmehr legt der Begriff der Nä-
he, der eine geringe Entfernung meint, na-
he, dass der räumliche Bezug, der zwischen
der aufsichtführenden und der zu beauf-
sichtigenden Person bestehen muss, nicht
durch den Aufenthalt im selben Raum defi-
niert wird, sondern durch eine raumüberg-
reifende Nähe, die eine Aufsichtsführung
vom Nachbarraum aus ermöglichen würde.

Auch das oben zitierte Urteil des OLG Stutt-
gart vertritt die Ansicht, dass eine Anwe-
senheit im selben Raum nicht zur Aus-
übung der ständigen Aufsicht erforderlich
ist. So führt das OLG Stuttgart ganz konkret
aus, dass der aufsichtführende Arzt seinen
Mitarbeitern nicht ständig über die Schulter
gucken können muss.

Ausdrücklich offen gelassen hat der VGH
Baden-Württemberg in seinem Urteil die
Frage, ob die Anforderungen an die ständi-
ge Aufsicht und Verantwortung des fach-
kundigen Arztes über die Person nach § 82
Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV a.F. gelockert werden
kann, wenn zumindest eine der mitwirken-
den Personen selbst über die erforderliche
Fachkunde verfügt.

In Bezug auf die Anforderungen an die stän-
dige Aufsicht lässt sich jedenfalls festhal-
ten, dass eine stichprobenhafte Kontrolle
des aufsichtführenden Arztes nicht ausrei-
chend ist. Wichtig ist auch, dass es nicht
von der zu beaufsichtigenden Person ab-
hängen darf, wann der aufsichtführende
Arzt seiner Aufsichtspflicht nachkommt.
Damit soll eine Aufsichtsführung „auf Ab-
ruf“ ausgeschlossen werden.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der
aufsichtführende Arzt auch wissen muss,
dass er die Aufsicht führt; ansonsten kann
er der Aufsichtsführung nicht aktiv gestal-
tend nachkommen. Weiterhin setzt die

Aufsichtsführung voraus, dass der aufsicht-
führende Arzt weisungsbefugt ist. Auch
über diese Weisungsbefugnis muss sich
der aufsichtführende Arzt bewusst sein.

Die beiden letztgenannten Punkte gewin-
nen insbesondere im arbeitsteiligen Zu-
sammenarbeiten zwischen den Ärzten in ei-
ner Abteilung Bedeutung. Verfügt ein Arzt
nur über die für die Anwendung radioakti-
ver Stoffe und ionisierender Strahlung er-
forderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz
und soll die Anwendung der ionisierenden
Strahlung unter ständiger Aufsicht eines
anderen Arztes geschehen, muss zunächst
einmal auf Grund schuldrechtlicher Verein-
barungen sichergestellt sein, dass ein ange-
stellter Arzt einem anderen angestellten
Arzt, der in der medizinischen Hierarchie
ggf. über ihm steht, Weisungen erteilen
darf und dies muss ihm auch gewahr sein.
Darüber hinaus muss das Weisungsverhält-
nis auch tatsächlich so gewollt sein bzw.
praktiziert werden, damit nicht der Ver-
dacht eines Scheingeschäfts i. S. d. § 117
Abs. 1 BGB entsteht. Schließlich ist anzura-
ten, dass eben jenes Weisungsverhältnis
auch in der Patientenakte ausdrücklich do-
kumentiert wird.

6. Zusammenfassende Auswertung
der Ansichten bezüglich des
Begriffs der ständigen Aufsicht

Die Ansichten in der Literatur und Recht-
sprechung legen eine enge Auslegung des
Begriffs der ständigen Aufsicht nahe. Aus
der Literatur sind nur Auffassungen bezüg-
lich des Begriffs der Aufsicht bekannt. Aus
der Rechtsprechung ergeben sich folgende
Gesichtspunkte:
▪ die ständige Aufsicht und Verantwor-

tung muss die fehlende Fachkunde der
Personen kompensieren,

▪ die Intensität der Aufsicht kann je nach
Art der technischen Mitwirkung und den
damit verbundenen Risiken variieren,

▪ die Aufsicht muss fortlaufend erfolgen;
eine auf Stichproben beschränkte Kont-
rolle ist damit jedenfalls nicht zu verein-
baren,

▪ der fachkundige Arzt, der die Aufsicht
führt, muss bei jeder Behandlung die ri-
sikoreichen Tätigkeiten überprüfen,

▪ bei risikoreichen Tätigkeiten der techni-
schen Mitwirkung beim eigentlichen
Bestrahlungsvorgang erforderlich ist,

dass der fachkundige Arzt die Person
nach § 82 Abs. 2 Nr. 4 StrlSchV a.F.
laufend überwacht und jederzeit korri-
gierend eingreifen kann.

▪ mit dem Zweck der ständigen Aufsicht,
die fehlende Fachkunde der zu beauf-
sichtigenden Person zu kompensieren,
ist es nicht zu vereinbaren, dass die zu
beaufsichtigende Person die Aufsicht
durch Herbeirufen des Arztes einfordern
muss, auch wenn dies angesichts der
Gegebenheiten in der jeweiligen Praxis
binnen Sekunden möglich wäre.

▪ auch die Beaufsichtigung in direkter
räumlicher Nähe kann als eine Art der
ständigen Aufsicht zu betrachten sein.

IV. Zusammenfassung
der Ergebnisse

Gegenstand dieses Beitrages war zum ei-
nen die Untersuchung der Frage, ob bei ei-
ner Durchleuchtung jedes Mal, bevor der
Patient ionisierender Strahlung ausgesetzt
wird, die rechtfertigende Indikation zu stel-
len ist (Einzellösung) oder aber es ausrei-
chend ist, dass die rechtfertigende Indikati-
on einmal vor Beginn der Durchleuchtung
gestellt wird (Gesamtlösung). Daneben
war zu untersuchen, welche konkreten An-
forderungen der Begriff der „ständigen Auf-
sicht“ nach § 145 Abs. 1 Nr. 2 StrlSchV an
die räumliche Nähe des aufsichtführenden
Arztes stellt.

Der Wortlaut des Gesetzes ist für die Frage,
ob die Einzel- oder Gesamtlösung die recht-
lich zulässige Variante ist, nicht besonders
ergiebig. Nach dem Telos der Norm ist die
Gesamtlösung jedoch vorzugswürdig. Dies
ergibt sich in systematischer Hinsicht auch
aus den Anforderungen an die Dokumenta-
tion der rechtfertigen Indikation, die § 85
Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 1 StrlSchG an den Strah-
lenschutzverantwortlichen stellt. Die Ge-
samtlösung, also das einmalige Stellen der
rechtfertigenden Indikation gemäß. § 83
Abs. 3 S. 1 StrlSchG vor Beginn der Durch-
leuchtung, ist strahlenschutzrechtlich zu-
lässig und daher auch nur erforderlich.

Auch bei der Frage zu den konkreten Anfor-
derungen an die ständige Aufsicht bei
Durchführung von Durchleuchtungen be-
darf es einer intensiven Befassung mit der
zu dieser Frage ergangenen Rechtsprechung
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und der Literatur. Die alte Rechtslage, nach
der zwischen der Strahlenschutzverordnung
und der Röntgenverordnung differenziert
wurde, enthielt keine nähergehenden Anfor-
derungen an die ständige Aufsicht. Um diese
Lücke in Bezug auf die Begrifflichkeit der
ständigen Aufsicht zu schließen, wurde in
die Richtlinie zur Durchführung der Strahlen-
schutzverordnung (Anlage B10) eine Defini-
tion der ständigen Aufsicht aufgenommen.
Problematisch erscheint jedoch die fehlende
rechtliche Bindungswirkung der Gerichte an
die Richtlinie. Es liegt daher nahe, den Be-
griff der ständigen Aufsicht anhand der von
der Rechtsprechung entwickelten Kriterien
näher zu bestimmen. Danach setzt die
ständige Aufsicht nach § 145 Abs. 1 Nr. 2
StrlSchV voraus, dass der aufsichtführende
Arzt jederzeit korrigierend eingreifen kann

und sich in direkter räumlicher Nähe zu dem
zu beaufsichtigenden Arzt befindet. Nicht
ausreichend dürfte in diesem Zusammen-
hang ein Aufenthalt des Aufsichtführenden
im selben Gebäude sein. Die Ausgestaltung
der ständigen Aufsicht darf nicht von dem
zu beaufsichtigenden Arzt abhängen. Auf
der anderen Seite muss der aufsichtführen-
de Arzt überhaupt die Aufsicht auf Grund ei-
ner rechtlichen sowie tatsächlichen Wei-
sungsbefugnis ausüben können und sich
schließlich dieser Befugnis bewusst sein. Bei
Durchleuchtungen ergeben sich dabei im
Hinblick darauf, dass der Aufsichtführende
die risikoreichen Tätigkeiten wie die richtige
Positionierung des Patienten zum Zeitpunkt
des Auslösens der Bestrahlung überprüfen
muss, Besonderheiten.

Prof. Dr. Peter Wigge
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